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Gesetz 
vom 4. Dezember 2025 

über die Abänderung des Allgemeinen 
bürgerlichen Gesetzbuches 

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich 
Meine Zustimmung:1 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Das Allgemeine bürgerliche Gesetzbuch vom 1. Juni 1811, im Fürsten-
tum Liechtenstein eingeführt auf Grund der Fürstlichen Verordnung vom 
18. Februar 1812 (ASW), in der geltenden Fassung, wird wie folgt abgeän-
dert: 

§ 932 Abs. 1, 3 und 4 

1) Der Übernehmer kann wegen eines Mangels entweder die Verbes-
serung (Nachbesserung oder Nachtrag des Fehlenden) oder den Aus-
tausch der Sache verlangen oder den Preis mindern oder den Vertrag auf-
lösen. 

3) Die Verbesserung oder der Austausch ist in angemessener Frist und 
mit möglichst geringen Unannehmlichkeiten für den Übernehmer zu be-
wirken, wobei die Art der Sache und der mit ihr verfolgte Zweck zu be-
rücksichtigen sind. Die Kosten der Verbesserung oder des Austausches hat 
der Übergeber zu tragen. 

 
1 Bericht und Antrag sowie Stellungnahme der Regierung Nr. 43/2025 und 104/2025 
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4) Sind sowohl die Verbesserung als auch der Austausch unmöglich 
oder für den Übergeber mit einem unverhältnismässig hohen Aufwand 
verbunden, so hat der Übernehmer das Recht auf Preisminderung oder, 
sofern es sich nicht um einen geringfügigen Mangel handelt, das Recht auf 
Auflösung des Vertrags. Dasselbe gilt, wenn der Übergeber die Verbesse-
rung oder den Austausch verweigert oder nicht in angemessener Frist vor-
nimmt, wenn diese Abhilfen für den Übernehmer mit erheblichen Unan-
nehmlichkeiten verbunden wären oder wenn sie ihm aus triftigen, in der 
Person des Übergebers liegenden Gründen unzumutbar sind. 

§ 933 

Gewährleistungsfrist; Verjährung 

1) Der Übergeber leistet Gewähr für jeden Mangel, der bei Übergabe 
der Sache vorliegt und innerhalb von zwei Jahren, bei einer unbeweglichen 
Sache innerhalb von drei Jahren nach diesem Zeitpunkt hervorkommt. Bei 
Rechtsmängeln leistet der Übergeber Gewähr, wenn der Mangel bei Über-
gabe der Sache vorliegt. 

2) Die Rechte des Übernehmers aus der Gewährleistung sowie die An-
sprüche aus einer Preisminderung oder Vertragsauflösung verjähren drei 
Monate nach Ablauf der Gewährleistungsfrist. Im Fall von Rechtsmän-
geln tritt die Verjährung zwei Jahre, bei einer unbeweglichen Sache drei 
Jahre nach dem Zeitpunkt ein, zu dem der Mangel dem Übernehmer be-
kannt wird. Wenn der Übernehmer dem Übergeber den Mangel innerhalb 
der Gewährleistungsfrist, bei Rechtsmängeln innerhalb der Verjährungs-
frist anzeigt, kann er den Mangel zeitlich unbeschränkt durch Einrede ge-
gen die Entgeltforderung des Übergebers geltend machen. 

3) Die Parteien können eine Verkürzung oder Verlängerung der in 
Abs. 1 und 2 vorgesehenen Fristen vereinbaren. 

§ 933b 

Rückgriff des gewährleistungspflichtigen Übergebers 

1) Hat ein Unternehmer einem Konsumenten Gewähr geleistet, so kann 
er von seinem Vormann, sofern auch dieser Unternehmer ist, auch nach 
Ablauf der Fristen des § 933 die Gewährleistung fordern. Dasselbe gilt für 
frühere Übergeber im Verhältnis zu ihren Vormännern, wenn sie selbst 
wegen der Gewährleistungsrechte des letzten Übernehmers ihrem Nach-
mann Gewähr geleistet haben. Der Anspruch ist mit den dem Übergeber 
aus dessen Gewährleistungspflicht entstandenen Nachteilen beschränkt. 



3 

2) Hat der Übergeber durch Verbesserung oder Austausch Gewähr ge-
leistet, so umfasst sein Anspruch nach Abs. 1 auch den Ersatz des ihm 
durch die Verbesserung oder den Austausch entstandenen Aufwands, so-
fern er unverzüglich nach Bekanntgabe des Mangels durch den Überneh-
mer seinen Vormann zur Herstellung des mangelfreien Zustands aufge-
fordert hat und der Vormann dieser Aufforderung nicht innerhalb einer 
angemessenen Frist nachgekommen ist. 

3) Ansprüche nach Abs. 1 verjähren drei Monate nach Erfüllung der 
eigenen Gewährleistungspflicht, spätestens aber fünf Jahre, nachdem der 
Rückgriffspflichtige seine Leistung erbracht hat. Die Verjährung wird 
durch eine Streitverkündigung für die Dauer des Rechtsstreits gehemmt. 

4) Eine Vereinbarung, mit der ein Anspruch nach Abs. 1 ausgeschlos-
sen oder beschränkt wird, ist nur verbindlich, wenn sie im Einzelnen aus-
gehandelt worden ist und den Übergeber unter Berücksichtigung aller 
Umstände des Falles nicht gröblich benachteiligt. 

II. 

Änderung von Bezeichnungen 

In Art. 165 Abs. 2 des Personen- und Gesellschaftsrechts (PGR) vom 
20. Januar 1926, LGBl. 1926 Nr. 4, in der geltenden Fassung, ist die Wort-
folge "die Wandlung" durch die Wortfolge "die Auflösung des Vertrages" 
zu ersetzen. 

III. 

Umsetzung von EWR-Rechtsvorschriften 

Dieses Gesetz dient der Umsetzung folgender EWR-Rechtsvorschrif-
ten: 
a) Richtlinie (EU) 2019/770 des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 20. Mai 2019 über bestimmte vertragsrechtliche Aspekte der Be-
reitstellung digitaler Inhalte und digitaler Dienstleistungen (ABl. L 136 
vom 22.5.2019, S. 1); 
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b) Richtlinie (EU) 2019/771 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 20. Mai 2019 über bestimmte vertragsrechtliche Aspekte des 
Warenkaufs, zur Änderung der Verordnung (EU) 2017/2394 und der 
Richtlinie 2009/22/EG sowie zur Aufhebung der Richtlinie 1999/44/EG 
(ABl. L 136 vom 22.5.2019, S. 28). 

IV. 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit dem Konsumentengewährleis-
tungsgesetz vom 4. Dezember 2025 in Kraft. 

In Stellvertretung des Landesfürsten: 
gez. Alois 
Erbprinz 

gez. Brigitte Haas 
Fürstliche Regierungschefin 
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